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Antwort bitte an:

DJJV e.V.
Dietrich Brandhorst

Koordinator Projekt „POLIZEI“
Berliner Str. 1a

D-67577 Alsheim

Tel. 

(0 62 49) 94 59 40

Mobil

0173 – 9 76 04 62

eMail: 
ag-polizei@djjv.net
Internet :   
www.djjv.net
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
 Meine Zeichen:
Datum:


-

        -
Liz. Tr B JJ Polizei
17.03.11 
Trainer B Ju-Jutsu Polizei-Kurzausbildung
Liebe/r Kollegin bzw. Kollege

Polizeireferent der Landesverbände,

der Aus- und Fortbildungsstellen Polizei, Zoll, Justiz und Bundeswehr (Feldjäger u. KSK) 
beim Bund und bei den Ländern,

1. Hast Du bereits eine Trainer-/Übungsleiter B-Lizenz in irgendeiner Sportart? 
2. Hast Du Dich evtl. auch schon zum diesjährigen Bundesseminar in Bad Blanken-
    burg (Thüringen) angemeldet?

Wenn ja, dann sollte Dich dieses Schreiben ganz besonders interessieren.
Der DJJV hat zwei DOSB-Fachlizenzen für die Polizei geschaffen, und zwar die
- Trainer C Ju-Jutsu Polizei-Lizenz

- Trainer B Ju-Jutsu-Polizei-Lizenz

Beide Lizenzen sind speziell für die Aus- und Fortbildung der Einsatztrainer, AZT-Trainer o. ä. sowohl im normalen Aus- und Fortbildungsbereich als auch in den Spezialeinheiten SEK, MEK usw. vorgesehen. 
Während die C-Lizenz-Ausbildungen demnächst von den Polizeibeauftragten der Ju-Jutsu-Landesverbänden auf regionaler Ebene angeboten werden sollen, erfolgt die Ausbildung zur B-Lizenz auf Bundesebene. Da sich viele Länder bereits aus den dienstlichen Lizenz-Ausbildungen zurückgezogen haben bzw. zurückziehen werden, die Dienststellen aber meistens nach speziellen Lizenzen fragen (z.B. bei Dienstpostenbesetzungen o. ä.), wird es für die beiden neuen Lizenzen in Kürze eine verstärkte Nachfrage geben. 
Doch heute wenden wir uns an die Kolleginnen und Kollegen, die bereits eine der bisherigen B-Lizenzen haben und neben ihrer bisherigen, ggf. sogar höheren Lizenz an der neuen B-Lizenz Polizei interessiert sind. Die für die neue B Polizei-Lizenz erforderlichen Voraussetzungen sind:
●  Einsatztrainer, AZT-Trainer o. ä., SEK, MEK o. ä.
●  Dan-Träger in einer vom DOSB anerkannten Kampfsportart (Aikido, Judo, Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, Kara-
     te, Taekwondo)
► Trainer B Breitensport Ju-Jutsu-Lizenz oder allgemeine DOSB-B Breitensport-Lizenz 
●  Befürwortung der Dienststelle, 

●  Nachweis der aktiven Trainer-Tätigkeit in einem Verein des betreffenden LSB. 

Das Tolle daran ist, dass wir dieses Jahr die Kurzausbildung mit dem internationalen JJ-Bundes-seminar koppeln können, d.h. wer von euch sich bereits beim Bundesseminar 10. – 16.07.11 in Bad Blankenburg (Thür) angemeldet hat, kann vom 14. (Do) – 16. (Sa) an der Trainer B JJ Polizei-Kurzausbildung teilnehmen. Das ist doch ganz bestimmt in eurem Sinne (kein zusätzlicher Termin usw.). 

Ihr könnt selbstverständlich auch nur an der Trainer B JJ Polizei-Kurzausbildung teilnehmen.
Bitte meldet euch mit dem als Anlage beigefügten Anmeldeformular und den Kopien der entsprechenden Unterlagen möglichst sofort, spätestens aber bis zum 15.06.11 schriftlich beim DJJV. Ihr werdet dann zu der speziellen Polizei-Kurzschulung (Do/Fr/Sa) in die Landessportschule in Bad Blankenburg (Thür) eingeladen und erhaltet bei erfolgreicher Teilnahme die Trainer B Ju-Jutsu Polizei-Lizenz (Kosten für Kurzschulung (einschl. Unterkunft, Verpflegung usw.) und die Lizenz = 200 €).

______________________________________________________________________________
Zur weiteren Information:

Trainer B Ju-Jutsu Polizei-Vollausbildung
In einem weiteren Schritt werden wir uns dann an die Kolleg/inn/en wenden, die eine normale Trainer C Breitensport- bzw. Trainer C Breitensport Ju-Jutsu Polizei-Lizenz haben und die Trainer B Ju-Jutsu Polizei-Lizenz erwerben möchten. Auch sie müssen natürlich die dafür geforderten Voraussetzungen erfüllen, d.h.

●  Einsatztrainer, AZT-Trainer, SEK, MEK o. ä.
●  Dan-Träger in einer vom DOSB anerkannten Kampfsportart (Aikido, Judo, Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, Ka
    rate, Taekwondo) 
►  FÜL C-Lizenz  

●  Befürwortung der Dienststelle 

●  Nachweis der aktiven Trainer-Tätigkeit in einem Verein des betreffenden LSB. 

Diese Kolleg/inn/en werden später gesondert angeschrieben.
Die Fortbildung für die Trainer B Ju-Jutsu Polizei-Lizenz findet in den jährlichen Polizei-Bundesseminaren bzw. allgemeinen Bundesseminaren statt.
Wir bitten die Polizeireferenten bzw. –beauftragten der Landesverbände, dieses Informationsschreiben möglichst sofort an die in der Aus- und Fortbildung tätigen Einsatztrainer, ETR o. ä. bzw. SEK, MEK o. ä. ihres Landesverbandes weiterzuleiten. 
Ihr solltet aber auch selbst – so weit ihr die Voraussetzungen dafür erfüllet – an der Kurzausbildung teilnehmen. Bedenkt bitte, dass die Trainer C JJ Polizei-Lizenz-Ausbildung in Kürze eure LV-Angelegenheit ist (in Zusammenarbeit mit eurem Lehrreferenten).
Mit kollegialen Grüssen

Dietrich Brandhorst,

Koordinator Projekt POLIZEI

A u s s c h r e i b u n g

Trainer B Ju-Jutsu Polizei – Lizenz-Kurzausbildung
==================================================
Datum:
14. – 16. Juli 2011 (Do – Sa)

========================

Anreise:  
14.07.11 (Do) 
bis 15.00 Uhr


Abreise:
16.07.11 (So)
ab  14.00 Uhr

Ort:
Bad Blankenburg (Thür), Wirbacher Str. 10, 


Landessportschule Thüringen
Veranstalter:
Deutscher Ju-Jutsu-Verband e.V. (DJJV)

Gesamtleitung:
Dietrich Brandhorst, 7. Dan, Koordinator Projekt Polizei

Referenten:
Herbert Frese, 7. Dan, ehem. DJJV-Präsident,


Jörg Schmidt, 5. Dan, Direktor Polizei,


und ggf. weitere 

Wir bieten eine Einführungs-Lizenzausbildung für die Polizei-Kolleg/inn/en, die bei den Aus- und Fortbildungsstellen als Einsatztrainer/innen (ETr, AZT-Tr. o. ä. bzw. SEK, MEK o. ä.) tätig sind, eine Dan-Graduierung in einer vom DOSB anerkannten Kampfsportart (Aikido, Judo, Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, Karate, Taekwondo) und bereits eine B-Lizenz oder höher haben (Mindestteilnehmerzahl 10).     
●  An der Kurzausbildung sollten unbedingt auch die Polizeireferenten bzw. – beauf-  ● ● tragten der Landesverbände teilnehmen, soweit sie die Lizenz noch nicht haben.   ●
1. Voraussetzungen bzw. Teilnahmebedingungen:


Kolleginnen und Kollegen, die 

· in der Aus- und Fortbildung ihrer Polizeibehörde tätig sind (Einsatztrainer, AZT-Trainer o. ä. bzw. Sondereinheiten SEK, MEK o. ä.),

· Dan-Träger in einer vom DOSB anerkannten Kampfsportart sind (Aikido, Judo, Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, Karate, Taekwondo)

· eine FÜL B Ju-Jutsu-Lizenz oder eine allgemeine DOSB-B-Lizenz haben,

· Befürwortung der Dienststelle,

· Nachweis der aktiven Trainer-Tätigkeit in einem Verein des betreffenden LSB.

2.
Teilnahmegebühren:


Der Ausbildungspreis (Unterbringung, Verpflegung,


Ausbildungsteilnahme und Lizenzgebühr) beträgt für

· Kurzausbildungs-Teilnehmer



200,00 Euro,
· Kurzausbildungs-Teilnehmer, die auch Bundesseminar-

teilnehmer sind 




100,00 Euro.

3.
Schriftliche Anmeldung auf beigefügtem Vordruck möglichst sofort, spätestens jedoch bis zum 15.06.11 an:

DJJV e.V.


Dietrich Brandhorst


Berliner Str. 1a


67577 Alsheim


Tel. 0 62 49 – 94 59 40


eMail: ag-polizei@djjv.net

mit gleichzeitiger Überweisung der Teilnehmergebühr/en auf das


Konto 3 017 003 786 bei der Sparkasse Burgenlandkreis, BLZ 800 530 00.


Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Zahlungseingangs berücksichtigt.

4.
Übernachtung:

Die Unterbringung erfolgt in so weit wie möglich Doppelzimmern der Landessportschule Bad Blankenburg (Thür) bzw. in einem nahegelegenen Hotel.
5.
Verpflegung:


Die Verpflegung der Teilnehmer/innen erfolgt durch die Landessportschule. Sie beginnt am 14.07.11 (Anreisetag) mit dem Abendessen und endet am 16.07.11 (Samstag) mit dem Mittagessen.

6.
Bitte unbedingt mitbringen:

●  Teilnahmebestätigung des DJJV
●  Schlagstock

●  Dienstausweis

●  Handfesseln + Schlüssel

●  1 Gi

●  Holster

●  1 Einsatzanzug

●  Rot- bzw. Blauwaffen

●  Sportschuhe

●  Handschuhe

●  Wechselkleidung

●  Taschenlampe

●  Schreibzeug

●  ausreichend Getränke
7.
Die Tr B JJ Polizei-Lizenz wird vom DJJV ausgestellt und gilt 4 Jahre.
8.
Für die Fortbildung werden vom DJJV angeboten:

>   das jährliche Polizei-Bundesseminar bzw.


>   das jährliche allgemeine Bundesseminar (Polizeieinheiten)


Die Verlängerung der Gültigkeit der Lizenz erfolgt bei Vorlage des/der entsprechenden Stundennachweise/s durch den DJJV.

9.
Stornierung:

Wenn jemand aus dienstlichen Gründen nicht an der Ausbildung teilnehmen kann und kurzfristig absagen muss, so teilt er das bitte unverzüglich dem DJJV (D. Brandhorst) per Mail mit. Wenn er bzw. der DJJV keine Ersatzperson hat, wird lediglich die Lizenzgebühr zurückgezahlt.
10.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer/innen im Auftrag ihrer Dienststelle an der Ausbildung teilnehmen.
gez. Dietrich Brandhorst

Koordinator Projekt Polizei
DJJV  e.V., D. Brandhorst, Berliner Str. 1a, D-67577 Alsheim





Alle


Polizeireferenten bzw. -beauftragten


der DJJV-Landesverbände zur Weiterleitung


an die in der Aus- und Fortbildung tätigen 


Einsatztrainer, ETR, AZT und 


Sondereinheiten SEK, MEK o. ä. 


ihres Landesverbandes,


Kopie an alle LV








